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EINWOHNERGEMEINDE OCHLENBERG BE 
 
Gemeindeverwaltung 

 
 Telefon 062 961 71 54  Fax 062 961 71 77 
 E-Mail: gemeinde@ochlenberg.ch 

 

Rapport Schulhaus _________________________ 

Benützung der Schulanlagen Neuhaus und Oschwand 
 

Kunde: Name, Vorname  

 Adresse  

   

 Anlass  

 Datum, Zeit  

   

 
Grundlagen: Benützungsordnung vom 23. September 2013 und Gebührenverordnung 

vom 01. Januar 2019 vom der Einwohnergemeinde Ochlenberg 
 
   

Einheimische 
 
Auswärtige 

 
Nicht  

kommerziell 

 
kommerziell 

 
Benützungsdauer 
 

 
 
 

Vereine 
und 
Gruppen 

Einzel-
person 

    

Turnraum/-halle für 
regelmässige / wö-
chentliche Benützung 
inkl. Dusche/ Gardero-
ben 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

 
……….Stunden 

    Tag 
    ½ Tag 

Turnraum/-halle 
inkl. Dusche 
/Garderoben 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

 
 

 
……….Stunden 

    Tag 
    ½ Tag 

Predigtsaal für 
regelmässige / wö-
chentliche Benützung 
inkl. Dusche/ Gardero-
ben 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

 
……….Stunden 

    Tag 
    ½ Tag 

Predigtsaal  
inkl. Dusche 
/Garderoben 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

 
……….Stunden 

    Tag 
    ½ Tag 

Schulzimmer für 
regelmässige / wöchen-
tliche Benützung 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

 
 

 
……….Stunden 

    Tag 
    ½ Tag 

Schulzimmer  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

. 

 
……….Stunden 

    Tag 
    ½ Tag 
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Total Gebühr Vermietung für Hallen, Räume und Anlagen CHF  

 
 
Bestuhlung durch Hauswart/Hauswartin 

 Bankett / Konzert   Stuhl à Fr.    1.00 CHF  

 
Miete Mobiliar (Vermietung für auswärtige Benützung) 

 Bühne   Elemente à Fr.   15.00 CHF  

 Bühne vollständig       Fr. 300.00 CHF  

 Festtische   Stück à Fr.     5.00 CHF  

 

Übertrag Gebühr Vermietung für Hallen, Räume und Anlagen CHF  

Total Kosten CHF  

 

 
Ort / Datum  Unterschrift Hauswart/In:  Unterschrift Veranstalter: 

     
     
     

 
 

 
 
Die einzelne Gebühr für Hallen, Räume und Anlagen gemäss Artikel 1 hiervor wird mit dem Faktor der jeweiligen 
Gebührenkategorie multipliziert: 

 nicht kommerziell kommerziell 

Ansässige Einzelpersonen Faktor 1 Faktor 2 

Ansässige Vereine + Gruppen Faktor 0 Faktor 1 

Auswärtige Faktor 1.5 Faktor 3 
 

 
Wiederkehrende 
Benützungen 

Werden Hallen, Räume und Anlagen gemäss Artikel 1 hiervor wöchentlich benützt, so wird 
der Gebührenansatz für den jeweiligen Zeitraum wie folgt berechnet: 

• pro Quartal: Gebührenansatz multipliziert mit 10 

• pro Semester: Gebührenansatz multipliziert mit 20 

• pro Jahr:  Gebührenansatz multipliziert mit 40 
 

Material 
Es erfolgt keine Lieferung von Material, dieses 
muss abgeholt werden. 

Gebühren für Hallen, Räume und Anlagen 

Vermietung 
(extern) 

Festtische: 
Private 

CHF 5.00 pro 
Stück/Anlass 

Die Gebühren für die Vermietung von Hallen, Räumen, Anlagen 
richtet sich nach den Gebührenkategorien gemäss Art. 3 der 
Gebührenverordnung. Die nachfolgenden Gebühren entsprechen 
dem Faktor 1. 

 Festtische: 
Vereine 

CHF 5.00 pro 
Stück/Anlass 

Predigtsaal 
Oschwand 

1 Stunde CHF   10.00 

 Bühnen 
Elemente 

CHF 15.00 pro 
Element/Anlass 

 1 Tag CHF 100.00 

 Bühne 
vollständig 

CHF 300.00 
 

 ½ Tag oder Abend CHF   50.00 

Benützung 
(intern) 

Festtische: 
Private 

Es werden ½ der 
Gebühr verrechnet 

Schulzimmer 1 Stunde CHF   10.00 

 Festtische: 
Vereine 

Es werden ½ der 
Gebühr verrechnet. 

 1 Tag CHF 100.00 

 Bühne Es werden ½ der 
Gebühr verrechnet. 

 ½ Tag oder Abend CHF   50.00 

 Stühle CHF 1.00 pro Stuhl Turnhalle Neuhaus 1 Stunde inkl. Duschen 
und Garderoben 

CHF   15.00 

    1 Tag inkl. Duschen und 
Garderoben 

CHF 150.00 

    ½ Tag inkl. Duschen und 
Garderoben 

CHF   75.00 


